
A Begründung 
 Akkreditierungsauflagen 
 Folgenovelle 
 Sonstiges  

 Änderung der Veranstaltungen im rechtswissenschaftlichen Studienelement zur Sicherstellung eines 
dauerhaften Angebotes. Das bisherige Angebot (Module Europarecht: Institutionelle Grundlagen und 
Osterweiterung sowie Verfassungsrechtsvergleichung (einschließlich Transformation von 
Verfassungsordnungen)) kann aus personellen Gründen nicht länger zur Verfügung gestellt werden. 
Den Studierenden werden stattdessen Module aus dem modularisierten Nebenfachangebot des FB 
01 zur Verfügung gestellt. 

B Änderungsbeschluss 
Siebter Beschluss 

zur Änderung der Speziellen Ordnung für den Master-Studiengang „Interdisziplinäre 
Studien zum östlichen Europa“ der Fachbereiche Rechtswissenschaft (FB 01), 

Wirtschaftswissenschaften (FB 02), Sozial- und Kulturwissenschaften (FB 03), Geschichts- 
und Kulturwissenschaften (FB04), Sprache, Literatur und Kultur (FB 05) 

 
Aufgrund von § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 haben die 
Fachbereichsräte der Fachbereiche 01 – Rechtswissenschaft am 25.01.2017 und 05 – Sprache, Literatur, Kultur 
am 25.01.2017 die nachstehenden Änderungen beschlossen: 
 

Artikel 1 
Die Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang „Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa“ vom 
04.09.2007, zuletzt geändert durch Beschluss vom 20.06.2016, wird wie folgt geändert: 
 
I. Die Anlage 1 (Studienverlaufsplan) wird im Bereich des Studienelement „Rechtswissenschaft“ 

wie folgt geändert: 
 

 Modul Modulverantwortlicher 
I. Studienjahr 2. Studienjahr 
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Zwei Module aus der Speziellen 
Ordnung des Fachbereichs 01 – 
Rechtswissenschaft – für das Angebot 
von Nebenfächern in Studiengängen 
anderer Fachbereiche vom 09.02.2011 
MUG 7.35.NF.01 
 

siehe Anlage 2 der 
Speziellen Ordnung 
 

    

Zusatz AfK      

 
 

II. In der Anlage 2 (Modulbeschreibungen) werden die Module „Europarecht: Institutionelle 
Grundlagen und Osterweiterung“ und „Verfassungsrechtsvergleichung (einschließlich 
Transformation von Verfassungsordnungen)“ gestrichen. 
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III. In der Anlage 2 (Modulbeschreibungen) werden die Module Rechtswissenschaft neu 
hinzugefügt und erhalten folgende Fassung: 

 
Module Rechtswissenschaft 
 
Zu wählen sind Module im Umfang von 20 CP. 

Hiervon sind zwei Module im Umfang von insgesamt mindestens 18 CP aus folgendem Angebot des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft für Nebenfachstudierende zu wählen: (siehe Anlage 2 der 
Speziellen Ordnung des Fachbereichs 01 – Rechtswissenschaft – für das Angebot von Nebenfächern 
in Studiengängen anderer Fachbereiche vom 09.02.2011 MUG 7.35.NF.01): 
 

01-NF1-VerfR-GrundR Verfassungsrecht I: Grundrechte 9 CP 

01-NF2-VerfR-Staatsorga Verfassungsrecht II: Staatsorganisationsrecht 9 CP 

01-NF3-AllgVerwR Allgemeines Verwaltungsrecht 9 CP 

01-NF6-GrdÖffR Grundlagen des Öffentlichen Rechts 12 CP 

01-NF7-VertÖffR Vertiefung im Öffentlichen Recht 6 CP 

01-NF12-ÖffWirtschRIntegr1 Öffentliches Wirtschaftsrecht in der Integration I 6 CP 

01-NF13-ÖffWirtschRIntegr2 Öffentliches Wirtschaftsrecht in der Integration II 6 CP 

01-NF14-GrdVölkEuropR Grundlagen des Völker- und Europarechts 12 CP 

01-NF15-RInternOrgan Recht der internationalen Organisationen 12 CP 

Sofern hierdurch ein CP-Wert von 20 CP nicht erreicht wurde, sind weitere 2 CP über den Zusatz AfK 
zu erbringen. 
 
 

IV. § 23 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§23 (zu § 40 AllB) Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
Diese Ordnung in der Fassung des siebten Änderungsbeschlusses vom 25.01.2017 tritt am 
Tage nach ihrer Verkündung in Kraft und gilt für alle Studierenden ab dem Wintersemester 
2017/18. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

Der Beschluss tritt am Tage nach seiner Verkündigung in Kraft. Der neue Wortlaut der 
geänderten Ordnung wird in den Mitteilungen der Universität Gießen bekannt gemacht.  
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